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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
 
1.  Haushaltssatzung der Gemeinde Muldestausee für das Haushaltsjahr 2022 
 
Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. März 2021 (GVBl. LSA  
S. 100) hat die Gemeinde die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 16.03.2022 
beschlossene Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 
Muldestausee voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 
 
1.  im Ergebnisplan mit dem 

 a) Gesamtbetrag der Erträge auf 20.081.200 Euro 

 b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 20.081.200 Euro 

2.  im Finanzplan mit dem 

 a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 18.777.900 Euro 

 b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 18.488.500 Euro 

 c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 12.667.400 Euro 

 d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 12.263.700 Euro 

 e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 

 f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 387.000 Euro 

festgesetzt. 
 

§ 2 
Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die 
künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 2.645.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 6.500.000 Euro festgesetzt. 
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§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 360 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H. 
2. Gewerbesteuer auf 350 v. H. 
 

§ 6 
 

weitere Festsetzungen
 

 
1. Nachtragshaushaltssatzung 

Für den unverzüglichen Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 103 KVG LSA gelten folgende 
Wertgrenzen: 
a) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 1 KVG LSA ist ein Fehlbetrag, der 5 v.H. der ordentlichen 

Aufwendungen überschreitet. 
b) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 2 KVG LSA sind Mehraufwendungen oder 

Mehrauszahlungen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. des Ergebnishaushaltsvolumens oder des 
Finanzhaushaltsvolumens übersteigen. 

c) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziffer 1 KVG LSA sind Auszahlungen für bisher nicht 
veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn ihre 
voraussichtliche Höhe im Einzelfall mehr 50.000 € beträgt. 

d) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziffer 4 KVG LSA ist eine Vermehrung oder Hebung von Stellen 
ab 5 v.H. der im Stellenplan des lfd. Haushaltsjahres ausgewiesenen Planstellen. 

2. Nichtverbrauchte Mittel aus Spenden werden i.S. des § 19 Kommunalhaushaltsverordnung- 
KomHVO für übertragbar erklärt. 

3. Zweckgebundene Mehrerträge der Sachkonten 446101 ermächtigen zu Mehraufwendungen der 
Sachkonten 527101 der entsprechenden Kostenstelle. Nichtverbrauchte Mittel dieser Sachkonten 
werden i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt. 

4. Die Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 521100 und 522100), sowie des SK 
51101.001/543100 (Geschäftsaufwendungen FNP) werden ebenfalls i.S. des § 19 KomHVO für 
übertragbar erklärt. 

5. Die Ermächtigungen für Aufwendungen der Kostenstelle 28101.001 Sachkonten 527100 
(Ortschaftsmittel) werden ebenfalls i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt. 

6. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden für einseitig deckungsfähig zu 
Gunsten von Investitionsauszahlungen dieses Teilhaushaltes nach § 3 Abs. 1 Nr. 3c und 3d 
KomHVO erklärt. 

7. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, 
können nachträglich in die sachlich dazugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden. 

 
 
 
 

Muldestausee, den       
 
 
 
 
....................................................................... 
(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter)  (Siegel) 
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1. Statistische Angaben 
 

 
 

 
Quelle Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 
 

Für die Ermittlung der Einwohnerzahlen durch das Statistische Landesamt Sachsen–Anhalt erfolgt 
jährlich eine Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni des Vorjahres. Die Gemeinde Muldestausee 
kann rückblickend auf die letzten drei Jahre auf eine verhältnismäßig konstante Einwohnerzahl 
zurückblicken.  
 

 
 

2. Aktuelle Haushaltsituation 
 

Die Kommunalaufsicht des Landkreises sah mit ihrem Schreiben vom 15.04.2021 von einer 
Beanstandung der Haushaltssatzung 2021 ab. Gleichzeitig wurde jedoch angeordnet, dass die 
Gemeinde ab dem Jahr 2022 ihr Konsolidierungskonzept so zu überarbeiten hat, dass der 
rechtwidrige Aufwuchs des dauerhaft in Anspruch genommenen Liquiditätskredits mindestens 
gestoppt und im Weiteren stufenweise in Richtung Genehmigungsfreiheit absenkt  wird. 
Schlussfolgernd muss die Gemeinde einen Überschuss in der laufenden Verwaltungstätigkeit 
erwirtschaften und damit die Tilgungsleistungen zukünftig in den nächsten Jahren decken. 

 
Der Haushalt 2022 und die darauf folgenden Planungen müssen sich an „absolute 
Sparhaushalte“ ausrichten. 

 
In den Fachämtern wurden alle Aufwendungen und Erträge der Gemeinde realitätsnah 
prognostiziert. Zeitgleich wurden die Ortschaftsräte, der Jugendgemeinderat und die Fraktionen 
beteiligt, Prioritätenlisten zu erstellen bzw. zu überprüfen und ggf. anzupassen. 
 
 

Burgkemnitz  
1.477  ha 

Friedersdorf 439 ha 

Gossa 340 ha 

Gröbern 849 ha 

Krina 1.498 ha 

Mühlbeck 477 ha 

Muldenstein 357 ha 
Plodda 335 ha 

Pouch 3.026 ha 

Rösa 2.124 ha 

 

Schlaitz 495 ha 

Schmerz 622 ha  Schwemsal 1.713 ha 

Gemarkungsfläche 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Der erste Planentwurf wies ein Defizit in Höhe 1,4 Mio € aus.  
 
Im Rahmen mehrerer umfangreicher sowie ämterübergreifender Beratungen überprüfte die 
Gemeindeverwaltung die Ansätze intensiv auf Einsparpotentiale. Dabei wurde zudem betrachtet, 
welchen Umfang an baulichen Maßnahmen die Gemeindeverwaltung realistisch in Anbetracht eines 
12-Monatszeitraums sowie in Hinblick auf erheblich gestiegene Baupreise sowie intensiv 
ausgelastete Baufirmen und -betriebe zu leisten im Stande ist.  
 
Ein zweiter Planentwurf wies ein Defizit in Höhe von 300.000 € aus. 
 
Um das verbleibende Defizit auszugleichen, wurde von der Verwaltung am 15.12.2021 eine 
Beschlussvorlage zur Anhebung der Realsteuerhebesätze in den Gemeinderat eingebracht. Die 
Vorlage wurde in den Fraktionssitzungen diskutiert, jedoch mehrheitlich abgelehnt.  
Daraufhin nahm der Bürgermeister den Beschluss von der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. 
 
Im Anschluss erfolgten mehrere Planberatungen der Verwaltung, wobei die Höhe der Aufwendungen 
an die Höhe der Erträge angepasst wurde und somit der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden 
konnte. 
In der laufenden Verwaltungstätigkeit wird ein Überschuss erwirtschaftet. 
 
Saldo Ergebnishaushalt            0 € 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    +189.400 € 
 
Die Arbeitsgruppe Haushalt wird am 08.02.2022 über die Planansätze diskutieren und beraten. 
Anschließend erfolgen die Anhörungen der Ortschaften. 
Nach einer Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 10.03.2022 wird die Haushaltssatzung 
am 16.03.2022 vom Gemeinderat beschlossen. 
 

 Die Prüfung der Jahresrechnung 2014 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises ist 
abgeschlossen. Der Gemeinderat bestätigte am 08.10.2021 durch Beschluss die Jahresrechnung 
und entlastete die damalige Bürgermeisterin. Zur Zeit wird das Jahr 2015 geprüft. Bei den Ergebnis- 
und Finanzrechnungen der Vorjahre handelt es sich deshalb nur um vorläufige Stände. 

  

3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2020  
 
Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020: 
Ergebnisrechnung 

Bezeichnung Haushaltsplan vorläufiges 
Ergebnis 

Abweichungen 

Ordentliche Erträge 
Steuern 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Sonstige Transfererträge 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Sonstige ordentliche Erträge 
Finanzerträge 

17.941.100 
6.700.600 
7.084.200 

10.800 
1.246.700 
1.093.800 
1.627.800 

177.200 

17.821.790 
6.467.678 
7.377.470 

10.901 
1.087.759 

952.630 
1.763.852 

161.500 

-119.310 
-232.922 
+293.270 

+101 
-158.941 
-141.170 
136.052 
-15.700 

Ordentliche Aufwendungen 
Personal- und Versorgungsaufwendungen 
Sach- und Dienstleistungen 
Transferaufwendungen 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen 
Bilanzielle Abschreibungen 

19.347.200 
8.548.200 
3.191.000 
4.566.100 
1.387.700 

97.600 
1.556.600 

18.594.681 
8.409.846 
2.636.204 
4.538.784 
1.222.886 

90.006 
1.696.956 

-752.519 
-138.354 
-554.796 
-27.316 

-164.814 
-7.594 

+140.356 

Ordentliches Ergebnis -1.406.100 -772.891 +633.209 

Außerordentliche Erträge 16.000 92.288 +76.288 

Außerordentliche Aufwendungen 16.000 32.184 +16.184 

Jahresergebnis -1.406.100 -712.787 +693.313 

 

Die Ergebnisse wurden zum Stand per 24.01.2022 ermittelt. Bei der Summe der Abschreibungen 
sowie der sonstigen ordentlichen Erträge (Auflösung der Sonderposten) handelt es sich um 
vorläufige Ergebnisse. 
Das Ergebnis wird sich nicht mehr wesentlich verändern. 
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Finanzrechnung 
Bezeichnung Haushaltsplan vorläufiges 

Ergebnis  
Abweichungen 

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
Steuern und ähnliche Abgaben 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Sonstige Transfereinzahlungen 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 
Sonstige Einzahlungen 
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 

16.763.800 
6.700.600 
7.084.200 

10.800 
1.274.500 

 
1.109.800 

406.700 
177.200 

16.453.924 
6.406.631 
7.395.048 

10.901 
1.119.444 
 

968.361 
384.295 
169.244 

-309.876 
-293.969 
+310.848 

+101 
-155.056 

 
-141.439 
-22.405 
-7.956 

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
Personalauszahlungen 
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
Transferauszahlungen 
Sonstige Auszahlungen 
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 

17.776.800 
8.491.400 
3.190.700 
4.566.100 
1.431.000 

97.600 

16.877.222 
8.419.298 
2.579.927 
4.534.979 
1.252.267 

90.752 

-899.578 
-72.102 

-610.773 
-31.121 

-178.733 
-6.848 

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.013.000 -423.298 +589.702 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für 
zu bilanzierende Investitionsförderungs-maßnahmen und -
beiträge 
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens 

21.610.800 
 
 

21.198.800 
412.000 

1.712.787 
 
 

1.544.298 
168.489 

-19.898.013 
 
 

-19.654.502 
-245.511 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Auszahlungen für eigene Investitionen 
Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende 
Investitionsfördermaßnahmen 

22.803.600 
22.746.800 

 
56.800  

1.022.755 
962.489 

 
60.265 

-21.780.845 
-21.784.311 

 
+3.465 

Saldo aus Investitionstätigkeit -1.192.800 690.032 +1.882.832 

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 
Investitionen und für zu bilanzierende 
Investitionsfördermaßnahmen 

 
 

1.443.300 

 
 

255.000 

 
 

-1.188.300 

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 
und für zu bilanzierende 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

 
 

798.200 

 
 

753.204 

 
 

-44.996 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 645.100 -498.204 -1.143.304 

Finanzmittelfehlbetrag -1.560.700 -231.470 -1.329.230 

 
Die liquiden Mittel beliefen sich am Anfang des Jahres auf -2.297.172 € und am Ende des Jahres auf  
-2.527.293 €.  
Die Finanzrechnung schließt voraussichtlich mit einem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
in Höhe von -423.298 € und einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von +690.032 € ab. 
Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 231.470 €.  

 

4. Überblick über die Entwicklung der Finanzwirtschaft 
im Haushaltsjahr 2021 

 
Die Haushaltssatzung wurde am 24.03.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Mit Schreiben des 
Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 15.04.2021 wurde die Haushaltssatzung genehmigt. Der Gesamt-
ergebnisplan wies einen Fehlbetrag von 1.611.600 € aus.  
 
Die nachfolgende Darstellung enthält alle wesentlichen Erträge und Aufwendungen: 

Bezeichnung vorläufiges 
Ergebnis 2020  

Plan 2021 vorläufiges 
Ergebnis 2021  

Grundsteuer A 57.233 57.500 56.420 

Grundsteuer B 975.830 1.000.000 990.660 

Gewerbesteuer 1.228.508 1.320.000 1.345.027 

Gemeindeanteil Einkommenssteuer 3.847.608 4.024.700 4.095.006 

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 268.208 264.100 272.823 

Hundesteuer 52.242 53.500 53.640 

Zweitwohnungssteuer 49.851 50.000 51.409 

Schlüsselzuweisungen 3.633.260 3.848.900 3.852.373 

Auftragskostenerstattung 1.115.101 803.600 1.014.575 

Personalaufwendungen  8.547.430 9.089.300 8.581.157 

Kreisumlage 4.209.480 3.850.600 3.850.548 

Gewerbesteuerumlage 107.273 132.000 115.507 

Unterhaltung von Gebäuden 743.094 1.300.300 579.376 

Bewirtschaftung von Gebäuden 1.032.940 1.105.500 1.032.876 

Geschäftsausgaben 224.536 299.500 255.459 

Zinsausgaben Kreditzinsen 80.548 82.000 69.692 

Kassenkreditzinsen 280 500 47 

 



8 

 

Vorläufige Ergebnisrechnung 2021: 
 

Bezeichnung Haushaltsplan vorläufiges Ergebnis  Abweichungen 
Ordentliche Erträge 
Steuern 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Sonstige Transfererträge 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Sonstige ordentliche Erträge 
Finanzerträge 

18.638.800 
6.770.300 
7.639.200 

0 
1.300.300 
1.093.200 
1.667.300 

168.500 

17.410.675 
6.841.239 
7.704.254 

0 
1.125.353 
1.135.880 

398.430 
205.519 

+1.228.125 
+70.939 
+65.054 

0 
-174.947 
-42.680 

-1.268.870 
+37.019 

Ordentliche Aufwendungen 
Personal- und Versorgungsaufwendungen 
Sach- und Dienstleistungen 
Transferaufwendungen 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen 
Bilanzielle Abschreibungen 

20.250.400 
9.089.300 
3.847.200 
4.217.200 
1.390.900 

90.600 
1.615.200 

16.738.864 
8.581.157 
2.637.567 
4.164.813 
1.282.207 

73.120 
0 

-3.511.536 
-508.143 

-1.217.196 
-52.387 

-109.458 
-17.480 

-1.615.200 

Ordentliches Ergebnis -1.611.600 671.811 +939.789 

Außerordentliche Erträge 17.000 8.992 -8.008 

Außerordentliche Aufwendungen 17.000 12.000 -5.000 

Jahresergebnis -1.611.600 668.803 +942.797 

 
Das Ergebnis entspricht dem Stand der Buchungen zum 24.01.2022.  
Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen noch Buchungen für Abschreibungen, Auflösung der 
Sonderposten, Bildung und Auflösung von Rückstellungen.  
 
Nach einer aktuellen Hochrechnung ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 380.000 €. 

 
Vorläufige Finanzrechnung 2021: 
 

Bezeichnung Haushaltsplan  Vorläufiges Ergebnis  Abweichungen 

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. 
Steuern und ähnliche Abgaben 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Privatrechtliche Leistungsentgelte, 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Sonstige Einzahlungen 
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 

17.422.800 
6.770 .300 
7.639.200 
1.330.300 
1.111.700 

 
402.800 
168.500 

17.385.642 
6.823.447 
7.706.470 
1.138.835 
1.136.935 

 
377.026 
202.929 

-37.158 
-53.147 
+67.270 

-191.465 
+25.235 

 
-25.774 
+34.429 

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. 
Personalauszahlungen 
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
Transferauszahlungen 
Sonstige Auszahlungen 
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 

18.718.600 
9.124.800 
3.852.900 

 
4.217.200 
1.433.100 

90.600 

16.787.037 
8.587.348 
2.662.971 

 
4.168.619 
1.294.980 

73.120 

-1.931.563 
-537.452 

-1.189.929 
 

-48.581 
-127.120 
-17.480 

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.295.800 598.605 +1.894.405 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen 
und für zu bilanzierende 
Investitionsförderungsmaßnahmen und -beiträgen 
Einzahlungen aus der Veränderung des 
Anlagevermögens 

24.079.400 
23.122.700 

 
 
 

956.700 

1.465.383 
1.367.386 

 
 
 

97.997 
 

-22.614.017 
-21.755.314 

 
 
 

-858.703 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Auszahlungen für eigene Investitionen 
Auszahlungen von Zuwendungen für zu 
bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 

24.079.400 
24.079.400 

 
 

0 

1.717.522 
1.492.332 

 
 

225.190 

-22.361.878 
-22.587.068 

 
 

+225.190 

Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -252.139 -252.139 

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für 
Investitionen und für zu bilanzierende 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

425.000 414.319 -10.681 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit -425.000 -414.319 -10.681 

Finanzmittelfehlbetrag -1.720.800 -67.853 +1.652.947+ 

    
Die liquiden Mittel beliefen sich am Anfang des Jahres auf -2.527.293 € und am Ende des Jahres 
auf -2.602.771 €  
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4.1 Ermächtigungsübertragungen 
4.1.1. Nicht abgeschlossene Unterhaltungsmaßnahmen 
 

Kostenstelle Bezeichnung Betrag in € 

11132.003 Bauhofstützpunkt Krina 15.912,30 

11132.005 Bauhofstützpunkt Muldenstein 200,00 

11171.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Abbruch Garagen  7.255,29 

11171.002 Einrichtungen ohne kommunales Interesse 400,00 

11171.003 Gebäudemanagement, Stützpunkt Schlaitz 950,35 

11172.002 Wohnungen, Gossa, Str. der RTS 4 328,23 

11172.003 Wohnungen, Gossa, Str. der Jugend 2 146,67 

11172.004 Wohnungen, Mühlbeck, Str. des Friedens 16 14.784,53 

11172.005 Wohnungen, Muldenstein, Richard-Wagner-Str. 22 10.661,23 

11172.006 Wohnungen, Muldenstein, Neue Burgkemnitzer Str. 22-24 44.955,37 

11172.007 Wohnungen, Muldenstein, Jeßnitzer Str. 1a 30.000,00 

11172.009 Wohnungen, Muldenstein, Jeßnitzer Str. 21 293,96 

11172.010 Wohnungen, Muldenstein, Am Kloster 3-4 907,22 

11172.011 Wohnungen, Muldenstein, Am Kloster 5-9 216,62 

11172.012 Wohnungen, Muldenstein, Friedersdorfer Str. 26 1.300,00 

11172.013 Wohnungen, Plodda, Poucher Weg 1 4.928,69 

11172.014 Wohnungen, Plodda, Poucher Weg 3 258,80 

11172.015 Wohnungen, Rösa, Gutshof 4-5 9.000,00 

11172.016 Wohnungen, Rösa, Dübener Str. 7 21.600,00 

11172.018 Wohnungen, Schlaitz, Am Walde 1 200,00 

11172.019 Wohnungen, Schwemsal, Dübener Landstr. 3 30.353,95 

11172.020 Wohnungen, Schwemsal, Dübener Landstr. 30 51.100,00 

11172.021 Wohnungen, Burgkemnitz, Am Park 4 715,95 

12601.001 Löschwasserversorgung Teiche 29.519,30 

12601.002 FFW-Gebäude Burgkemnitz  500,00 

12601,003 FFW-Gebäude Friedersdorf 100,00 

12601.005 FFW-Gebäude Gröbern 10.574,46 

12601.006 FFW-Gebäude Krina 500,00 

12601.007 FFW-Gebäude Mühlbeck 401,35 

12601.008 FFW-Gebäude Muldenstein 427,88 

12601.010 FFW-Gebäude Pouch 41.602,46 

12811.001 Katastrophenschutz 1.015,99 

21111.002 GS Friedersdorf 20.379,36 

21111.003 GS Gossa 31.000,00 

21111.005 GS Rösa 49.511,46 

21111.006 Schulspeisung Friedersdorf 6.500,00 

25211.002 Heimatstube Burgkemnitz 350,00 

25211.003 Roter Turm 500,00 

35511.002 KITA Burgkemnitz 4.116,90 

36511.003 KITA Friedersdorf 99.805,05 

36511.004 KITA Gossa 5.085,58 

36511.005 KITA Mühlbeck 30.800,00 

36511.007 KITA Rösa 19.019,14 

36511.008 Hort Friedersdorf              687,99 

36511.009 Hort Pouch              500,00 

36511.010 Hort Rösa 39.477,87 

36511.012 Hort Muldenstein 500,00 

36512.004 KITA Schwemsal 125.500,00 

36611.002 Spielplätze 500,00 

42411.002 Sportanlage Friedersdorf 500,00 

42411.003 WSC Friedersdorf 2.000,00 

42411.005 Sportanlage Gröbern 23.679,85 

42411.006 Sportanlage Krina 2.085,59 

42411.007 Turnhalle Krina 119,80 

42411.009 Sportanlage Muldenstein 2.911,42 

42411.011 Turnhalle Pouch 5.264,96 

42411.015 Sportanlage Schlaitz 700,00 

42411.016 Bernsteinhalle Friedersdorf 5.667,00 

42411.018 Turnhalle Burgkemnitz 1.941,88 

54101.001 Gemeindestraßen 17.997,51 

54101.001 Gemeindestraßen, Begleitgrün und Markierungsarbeiten 28.000,00 

54511.001 Straßenreinigung und Winterdienst 5.947,05 

54512.001 Straßenbeleuchtung 4.640,19 

54711.001 ÖPNV 757,40 

55111.001 Öffentliches Grün und Festplätze 22.105,56 

55111.002 Backhäuschen Schlaitz 100,00 

55211.001 Öffentliche Gewässer 18.794,88 

55311.001 Friedhofs- und Bestattungswesen 500,00 
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Kostenstelle Bezeichnung Betrag in € 

55312.002 Friedhof Friedersdorf 786,01 

55311.003 Friedhof Gossa 349,24 

55311.004 Friedhof Gröbern 1.588,44 

55311.005 Friedhof Krina 256,78 

55311.006 Friedhof Muldenstein 741,13 

55311.007 Friedhof Plodda 431,04 

55311.008 Friedhof Schlaitz 385,82 

55311.009 Trauerhalle Schwemsal 200,00 

55511.001 Land- und Forstwirtschaft 2.009,25 

57311.003 Burgkemnitz, Bahnhof 2.500,00 

57311.005 Friedersdorf, Kirchplatz 3 5.500,00 

57311.006 Friedersdorf, Kirchplatz 4 202,69 

57311.009 Dorfgemeinschaftshaus Gossa 39,26 

57311.010 MZG Gossa, Hauptstraße 10 200,00 

57311.011 Gröbern, Mühlstr. 21 84.257,11 

57311.012 Gröbern, Heizhaus 200,00 

57311.013 Krina, Zum Eisenhammer 12 825,27 

57311.014 Mühlbeck, MZG Dorfplatz 15 Begegnungsstätte 15.623,57 

57311.015 Mühlbeck, MZG Dorfplatz 16 3.100,00 

57311.016 Muldenstein Herrenhaus 37.161,21 

57311.018 Plodda, MZG Hauptstr. 32 20.700,00 

57311.019 Pouch, MZG Alt Pouch 5 1.100,00 

57311.020 Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3 751,73 

57311.022 Rösa, Speicher 3.048,35 

57311.024 Schlaitz, MZG August-Bebel-Str. 24 676,54 

57311.026 Schwemsal, MZG Dübener Landstr. 1a 1.863,74 

57311.027 Schwemsal, Gutsscheune 38.068,55 

57311.028 Schwemsal, Tornauer Str. 2 500,00 

57311.029 Gossa, Rettungswache 1.000,00 

57311.031 Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus  364,50 

57511.001 Tourismus 418,18 

gesamt  1.133.905,45 

 

4.1.2. Nicht verbrauchte Geschäftsausgaben 
 

Kostenstelle Bezeichnung Betrag in € 

51101.001 Räumliche Planung und Entwicklung 40.000,00 

gesamt  40.000,00 

 

4.1.3. Nicht verbrauchte Spenden, Zusatzkosten Kindereinrichtungen  
und Brauchtumsmittel 

 
Kostenstelle Bezeichnung Betrag in € 
11111.001 Verwaltungssteuerung 

Seniorenarbeit Plodda 
Seniorenarbeit Gossa 

 
72,31 

126,54 

11112.001 Politische Gremien, Jugendgemeinderat 4.892,90 

12601.001 Brandschutz 1.017,31 

 Brandschutz, Jugendfeuerwehr 7.111,16 

21111.002 Grundschule Friedersdorf 29,13 

21111.003 Grundschule Gossa 1.000,00 

21111.005 Grundschule Rösa 148,37 

28101.001 Heimat- und Kulturpflege 
Gemeindefest Muldestausee 
OT Muldenstein 
OT Schlaitz 
OT Gossa 

 
17,00 

424,68 
1.588,68 
1.056,98 

28101.001 Brauchtumsmittel 
OT Burgkemnitz 
OT Muldenstein 
OT Schlaitz 
OT Gossa 
OT Krina 
OT Schwemsal 
OT Pouch 
OT Friedersdorf 
OT Mühlbeck 
OT Schmerz 
Brauchtum Kindereinrichtungen 

 
650,00 

1.302,36 
300,00 

1.205,44 
600,00 
300,00 
500,00 
750,20 
200,00 
30,00 

186,00 

36511.002 Zusatzkosten KITA Burgkemnitz 
Papiersammlungen 

1.923,14 
230,61 
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Kostenstelle Bezeichnung Betrag in € 

36511.003 Zusatzkosten KITA Friedersdorf 
Papiersammlungen 

1.655,05 
0,80 

36511.004 Zusatzkosten KITA Gossa 
Zusatzkosten Hort Gossa 
Papiersammlungen 

3.959,69 
3.438,44 

32,37 

36511.005 Zusatzkosten KITA Mühlbeck 
Papiersammlungen 

769,47 
951,96 

36511.006 Zusatzkosten KITA Pouch 
Papiersammlungen 

1.044,94 
608,58 

36511.008 Zusatzkosten Hort Friedersdorf 
Papiersammlungen 

1.239,21 
159,55 

36511.009 Zusatzkosten Hort Pouch 
Papiersammlungen 

348,21 
109,53 

36511.010 Hort Rösa Sachkosten Spenden 77,01 

36511.012 Hort Muldenstein Sachkosten Spenden 315,07 

36611.001 Mobile Jugendarbeit 698,71 

42111.001 Sportförderung  
Spenden WSC Friedersdorf 
Spenden Goitzsche-Marathon 

 
500,00 
50,00 

55212.001 Wasserwehr 113,32 

gesamt  41.734,72 

 

4.1.5. Nicht abgeschlossene Investitionen  
 

Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Betrag in € 

11112.001 082200 Jugendgemeinderat 1.175,00 

11131.001 071100 Zentrale Dienste, Fahrzeuge 2.650,00 

11131.001 082200 Zentrale Dienste, Erwerb BGA bis 1.000 € 70,00 

11131.002 081100 Verwaltungsgebäude Pouch, Betriebsvorrichtungen 7.000,00 

11131.002 082100 Verwaltungsgebäude Pouch: Erwerb BGA ab 1.000 € 1.100,07 

11131.002 082200 Verwaltungsgebäude Pouch: Erwerb BGA bis 1.000 € 668,36 

11132.001 071100 Bauhof: Fahrzeuge 18,15 

11132.003 082100 Bauhofstützpunkt Krina: Erwerb BGA ab 1.000 € 13.781,40 

11132.003 096100 Bauhofstützpunkt Krina: Ausbau  2.525,29 

11162.001 013100 Technik- und Infosysteme: Software 93.913,88 

11162.001 082100 Technik- und Infosysteme: BGA ab 1.000 € 4.086,49 

11162.001 082200 Technik- und Informationssysteme: BGA bis 1.000 € 13.263,15 

11171.001 031100 Erwerb von bebauten Grundstücken, Fried. Bahnhofstr. 1a  100.000,00 

11171.001 031100 Erwerb von bebauten Grundstücken, Muld. Bahnhof 40.000,00 

11171.001 031100 Erwerb Gebäude, Fried., Bahnhofstr. 1a 350.000,00 

11171.001 082200 Grundstücks- und Gebäudem.: Erwerb BGA bis 1.000 € 972,69 

12202.001 082200 Personenstandswesen: BGA bis 1.000 € 1.732,00 

12601.001 071100 Brandschutz: Fahrzeuge   7.311,77 

12601.001 082100 Brandschutz: Bekleidung  19.592,84 

12601.001 082100 Brandschutz: BGA ab 1.000 € 15.684,56 

12601.001 082200 Brandschutz: BGA bis 1.000 € 20.252,78 

12601.001 082200 Brandschutz: Umrüstung Fahrzeuge auf Digitalfunk 4.739,93 

12601.011 096100 FFW-Gebäude Rösa: Anbau 61.216,35 

12601.014 096100 FFW-Gebäude Schwemsal, Fahrzeughalle 5.000,00 

12601.015 081100 FFW-Gebäude Gossa: Betriebsvorrichtungen 500,00 

12601.016 096100 Neues FFW-Gebäude Burgkemnitz 138.179,20 

21111.001 082200 Grundschulen, Digitalpakt Schule 197.000,00 

21111.002 081100 GS Friedersdorf, Betriebsvorrichtungen 2.694,16 

21111.002 082200 GS Friedersdorf: BGA bis 1.000 € 8.197,91 

21111.002 096100 GS Friedersdorf: Außenanlagen 14.709,48 

21111.003 082200 GS Gossa: Anschaffung BGA bis 1.000 € 448,24 

21111.003 096100 GS Gossa: Außenanlagen 5.660,62 

21111.003 096100 GS Gossa: Erneuerung Heizungsanlage 3.251,63 

21111.005 081100 GS Rösa: Sicherheits- und Notbeleuchtung 4.715,24 

21111.005 082100 GS Rösa: BGA ab 1.000 € 2.317,76 

21111.005 082200 GS Rösa: BGA 150 bis 1.000 € 2.328,47 

21111.006 082100 Schulspeisung Friedersdorf 5.954,70 

36511.002 081100 KITA Burgkemnitz: Betriebsvorrichtungen 958,46 

36511.002 082100 KITA Burgkemnitz, BGA ab 1.000 € 1.100,00 

36511.002 082200 KITA Burgkemnitz: BGA bis 1.000 € 3.773,93 

36511.003 082100 KITA Friedersdorf: BGA ab 1.000 € 7.138,59 

36511.003 082200 KITA Friedersdorf: BGA bis 1.000 € 1.321,23 

36511.003 096100 KITA Friedersdorf: Erweiterungsbau 408.670,45 

36511.004 082100 KITA Gossa: BGA ab 1.000 € 248,13 

36511.004 082200 KITA Gossa: BGA bis 1.000 € 2.006,83 

36511.005 081100 KITA Mühlbeck, Betriebsvorrichtungen 2.270,80 

36511.005 082100  KITA Mühlbeck: BGA ab 1.000 € 1.024,77 
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Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Betrag in € 

36511.005 082200 KITA Mühlbeck: BGA 150 bis 1.000 € 4.081,44 

36511.006 081100 KITA Pouch, Betriebsvorrichtungen 18.945,65 

36511.006 082100 KITA Pouch: BGA ab 1.000 € 3.028,52 

36511.006 082200  KITA Pouch: BGA bis 1.000 € 5.059,56 

36511.007 082100 KITA Rösa: BGA ab 1.000 € 2.329,94 

36511.007 082200 KITA Rösa: BGA bis 1.000 € 868,31 

36511.008 082200 Hort Friedersdorf: BGA bis 1.000 € 1.170,07 

36511.009 082200 Hort Pouch: BGA 150 bis 1.000 € 813,04 

36511.010 082200 Hort Rösa: BGA bis 1.000 € 1.860,18 

36511.010 096100 Hort Rösa: Erweiterung Raumkapazität 1.013,05 

36511.012 082200 Hort Muldenstein: BGA 150 bis 1.000 € 545,14 

36511.013 096100 Neubau KITA Muldenstein 5.652,500,00 

36611.002 081100 Spielplatz Schwemsal 27.042,51 

36611.002 081100 Spielplatz Plodda 45.445,10 

36611.002 082200 Spielplatz Gröbern 777,88 

36611.002 081100 Spielplatz Schmerz Neuanschaffung/Sanierung 1.009,70 

42411.016 082200 Bernsteinhalle: BGA bis 1.000 € 300,00 

42411.019 096100 Generationsübergreif. Sport- und Erlebnispark 26.491,15 

53410.001 096200 Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein 1.767.632,00 

54101.001 096200 Gemeindestraßen: Kohle-Dampf-Licht-Radweg 582.200,00 

54101.001 096200 Gemeindestraßen: OT Friedersdorf, Anbindung Geh- und Radweg 
B100 

15.000,00 

54101.001 096200 Gemeindestraßen: OT Plodda, Alte Mühlstraße 14.000,00 

54101.001 096200 Gemeindestraßen: OT Gossa, Radweg B100 30.000,00 

54101.001 096200 Gemeindestraßen: OT Burgkemnitz, Erschließung Kienbusch 331.029,20 

54101.001 096200 Gemeindestraßen: OT Muldenstein, Erschließung Feldberg 1.650.000,00 

54101.001 096200 Gemeindestraßen: OT Muldenstein, Erschließung KITA Gelände 1.280.000,00 

54101.001 096200 Gemeindestraßen: OT Muldenstein, Sanierung Muldewehr 3.129.999,00 

54512.001 096200 Straßenbeleuchtung: Erneuerung alle OT 866,15 

54711.001 096100 Ersatzneubau Fahrgastunterstände 44.100,58 

55212.001 082100 Wasserwehr, BGA ab 1.000 € 3.611,65 

55212.001 082200 Wasserwehr, BGA bis 1.000 € 1.388,35 

55212.001 082200 Wasserwehr, Bekleidung 2.000,00 

55311.005 096100 Friedhof Krina, Sargabstellfläche 5.000,00 

55311.006 082100 Friedhof Muldenstein, Urnenwand 7.000,00 

57311.011 081100 MZG Gröbern, Mühlstr. 21 3.200,00 

57311.020 082200 Dorfgemeinschaftshaus Pouch: BGA bis 1.000 € 1.000,00 

57311.033 096100 Bahnhof Muldenstein, Empfangsgebäude 1.460.000,00  

gesamt   17.702.533,48 

BGA= Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 

Den Ermächtigungsübertragungen stehen folgende Fördermittelzahlungen entgegen: 

 
Kostenstelle Maßnahme Betrag 

11171.001 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Förderung Grundstückskauf 490.000,00 

21111.001 Grundschulen, Digitalpakt Schule 177.200,00 

36511.003 KITA Friedersdorf, Erweiterungsbau 375.500,00 

36511.013 KITA Muldenstein, Neubau 5.652.500,00 

42411.019 Sport- und Erlebnispark Pouch 401.509,97 

53410.001 Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein 1.800.000,00 

54101.001 Erschließung Feldberg 1.650.000,00 

54101.001 Erschließung KITA-Gelände Muldenstein 1.280.000,00 

54101.001 Sanierung Muldewehr 3.130.000,00 

54101.001 Radweg Kohle-Dampf-Licht 582.200,00 

54711.001 Ersatzneubau Fahrgastunterstände 45.000,00 

57311.003 Projekt Park & Ride  142.100,00 

57311.033 MZG Bahnhof Muldenstein 1.460.000,00 

gesamt  17.186.009,97 

 
Gründe für die erschwerte Umsetzung des Haushaltsvollzugs liegen unter anderem in der Corona-
Pandemie, beauftragte Firmen konnten Leistungen nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen 
erbringen, teilweise war eine Leistungsvergabe überhaupt nicht möglich. Mitarbeiterausfälle durch 
Dauererkrankungen und Quarantäne-Verfügungen mussten im gesamten Haushaltsjahr kompensiert 
werden. 
Auch der Cyber-Angriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld beeinträchtigte und erschwerte zeitnahe 
Entscheidungsfindungen durch fehlende oder verspätete Kommunikationsmöglichkeiten. 
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5. Haushalt 2022 
5.1. Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes 
 
Der Gesamthaushalt ist entsprechend der Verwaltungsstruktur in sieben Teilhaushalte untergliedert. 
Den Teilhaushalten sind bestimmte Produktbereiche zugeordnet.  
 

5.2 Deckungsfähigkeit/ Budgetierung/ Zweckbindung/Übertragbarkeit 
 
Deckungsfähigkeit 
Grundsätzlich gilt gemäß § 16 KomHVO LSA für den Gesamtplan, dass Erträge des Ergebnisplanes 
insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und die Einzahlungen des 
Finanzplanes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes dienen. Gemäß § 18 
Abs. 1 KomHVO LSA sind sämtliche Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig 
deckungsfähig, solange sich dadurch nicht das ordentliche Ergebnis verschlechtert. Das heißt, die 
Gesamtsumme des Budgets darf nicht überschritten werden. Für Personalkosten, Aus- und 
Fortbildung, Bewirtschaftung und Unterhaltung wurden Deckungskreise gebildet. Damit liegen 
sie in der Verantwortung bzw. Bewirtschaftung des Personalamtes bzw. des Gebäudemanagements.  
Trotz der zentralen Bewirtschaftung werden die Aufwendungen in allen Produkten in 
entsprechenden Konten dargestellt. Vom Gemeinderat wird durch den Haushalt ein bestimmter 
Budgetrahmen beschlossen. Dieser wird durch die Budgetierung den Fachämtern zur 
eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Dadurch werden die Ämter in ihrer 
Selbstverantwortung gestärkt. Kommt es zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses, 
wird eine Genehmigung nach § 105 KVG LSA erforderlich. Die Deckung müsste in diesem Fall aus 
einem anderen Budget erfolgen. Eine Verschlechterung des Jahresergebnisses darf dies nicht zur 
Folge haben. Ausgeschlossen von der umfassenden gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die 
bilanziellen Abschreibungen. 

 
Zweckbindung  

 Für bestimmte Erträge bzw. Einzahlungen sind bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen 
vorgesehen. Gemäß § 17 KomHVO sind diese Mittel von der Gesamtdeckung ausgeschlossen. 

 
Übertragbarkeit 
Aufwendungen für Unterhaltung (SK 521100 und 522100) werden gemäß § 19 (1) KomHVO LSA für 
übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. 
Die Ansätze für Auszahlungen von Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für 
ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss 
des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in 
Benutzung genommen wurde. Laut Regelungen in der Haushaltssatzung sind zusätzlich 
Aufwendungen für Geschäftsausgaben und Brauchtumsmittel übertragbar. 
 

5.3. Ergebnishaushalt  
 

Volumen des Ergebnishaushaltes:  in € 

Ordentliche Erträge 20.061.200 

Ordentliche Aufwendungen 20.061.200 

Ordentliches Ergebnis 0 

Außerordentliche Erträge 20.000 

Außerordentliche Aufwendungen 20.000 

Jahresergebnis  0 
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5.3.1.Erträge

 
 
 

Ordentliche Erträge  in € 

Steuern und ähnliche Abgaben 7.463.700 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.295.500 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.160.700 

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen 1.199.300 

Sonstige ordentliche Erträge 1.733.500 

Finanzerträge 208.500 

gesamt 20.061.200 

 
Die Ertragsschwerpunkte liegen im Bereich der Steuern und Zuweisungen. Die Steuererträge liegen 
bei 7.463.700 €. Das sind 37 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts. Damit werden die 
Bedeutung und auch die Abhängigkeit deutlich. 

 

5.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben     (7.463.700 €) 
 

Grundsteuer 
Die Grundsteuer A wird mit 58.000 € und die Grundsteuer B mit 1.100.000 € veranschlagt.  

 

 
Werte in T € 
2013-2021 Soll 2022-2025 Plan 

 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 10.04.2018 die Einheitsbewertung, die als 

Bemessungsgrundlage der Grundsteuer dient, für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 31.12.2019 
galt eine Übergangszeit, in der die Grundsteuer noch auf der derzeitigen Grundlage erhoben werden 
durfte. Im Jahr 2019 wurde daraufhin ein neues Gesetz verabschiedet. Bis zum 31.12.2024 erheben 
die Finanzämter die nötigen Daten und bewerten die Grundstücke. Was dabei herauskommt, ist 
unklar. Ziel soll aber sein, die Höhe des Aufkommens der Grundsteuer zu erhalten. Voraussichtlich 
wird das über die Anpassung der Hebesätze erfolgen. Die neue Grundsteuer ist ab dem 01. Januar 
2025 zu zahlen.  

 
Gewerbesteuer 

 Für das Jahr 2022 werden Gewerbesteuern in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt.  
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Die Gewerbesteuer ist stark von der Konjunktur und der Investitionstätigkeit der Unternehmen 
abhängig. Daher ist eine sichere Prognose kaum möglich. Zunächst werden Vorauszahlungen 
erhoben, die in der Regel auf den letzten Abschlüssen basieren. Die endgültigen Veranlagungen 
erfolgen erst mit Abgabe der Steuererklärungen. 

  

 
Werte in T € 
2013-2021 Soll, 2022-2025 Plan 

 
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer 
Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und an der veranlagten 
Einkommensteuer. 
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden 
aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die 
veranlagte Einkommensteuer ermittelt und festgesetzt wird.  

 
Der Planansatz für 2022 beträgt 4.428.600 €. Gegenüber 2021 ergibt sich eine Steigerung um 
403.900 €.  

 

 
Werte in T € 
2013-2021 Soll, 2022-2025 Plan 

 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
Die Gemeinde Muldestausee erhält 2022 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer in Höhe von  
264.100 €.  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gewerbesteuer 1.035 929 1.328 1.265 1.127 1.305 1.283 1.228 1.345 1.500 1.550 1.600 1.650
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Werte in T € 
2013-2021 Soll, 2022-2025 Plan 
 

5.3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen    (8.295.500 €) 
 
Die Abhängigkeit des Haushaltes von den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen ist sehr 
hoch. Sie stellen zusammen mit der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil die größte 
Ertragsposition. 
Die Gemeinde Muldestausee erhält Schlüsselzuweisungen vom Land (4.174.800 €) im Rahmen des 
kommunalen Finanzausgleichs. Sie dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des 
Ergebnishaushalts. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 325.900 €. Die Höhe 
bemisst sich nach der Steuerkraft und den aktuellen Einwohnerzahlen.  
 

 
Werte in T € 
2013-2021 Soll, 2022 Plan 
 

Für die übertragenen Aufgaben wird eine Auftragskostenerstattung in Höhe von 900.900 € gezahlt.  
Als weitere wichtige Ertragsart zählen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.  
 
Auf der Grundlage des Kinderförderungsgesetzes erhält die Gemeinde Muldestausee Zuweisungen in 
Höhe von 2.396.600 €. Diese Zuweisungen reichen bei Weitem nicht aus, um den Finanzbedarf der 
Kindereinrichtungen zu decken. Das Defizit der Kindereinrichtungen steigt kontinuierlich an.  
 

 

5.3.1.3.Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    (1.160.700 €) 
 
Hierunter fallen alle Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren. Hier wurden die 
Friedhofsgebühren (44.700 €) sowie Erträge aus dem Gewässerunterhalt (130.000 €) veranschlagt. 
Straßenreinigungsgebühren wurden mit 60.000 € veranschlagt.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Umsatzsteuer 128 130 146 141 181 234 218 256 273 264 264 264 264
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Durch die Verabschiedung des Gute-KiTa-Gesetzes (BMFSFJ) bezahlen die Eltern ausschließlich 
Kostenbeiträge für das älteste Kind, unabhängig in welcher Einrichtung dieses Kind betreut wird. 
Dadurch verringern sich die Beiträge. Der Ausgleich erfolgt durch den Landkreis als 
Geschwistermäßigung. Insgesamt werden Kostenbeiträge in Höhe von 823.300 € veranschlagt.  
 

 
Werte in T € 
2013-2021 Soll 2022 Plan  
 

5.3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte,  
Kostenerstattungen, Umlagen     (1.199.300 €) 

 
Die wesentlichen Erträge stammen aus Miet- und Pachterträgen sowie aus den Betriebskosten. Die 
Pachtentgelte wurden durch Beschluss des Gemeinderates ab dem 01.01.2015 an den höchsten 
Pachtzins der bis 2010 selbständigen Gemeinden angehoben und damit für alle Ortsteile 
vereinheitlicht. 

 
Werte in T € 
2013-2021 Soll 2022Plan 

 

5.3.1.5 Sonstige ordentliche Erträge      (1.733.500 €) 
 
Im Haushalt 2022 wurden insgesamt 1.334.800 € für die Auflösung von Sonderposten veranschlagt. 
Bei den Sonderposten handelt es sich um erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse für investive 
Maßnahmen, die analog der Abschreibungen der Investitionen jährlich aufgelöst werden.  
Während Abschreibungen Aufwand sind, handelt es sich bei den Sonderposten um Erträge, die das 
Ergebnis verbessern. Es handelt sich dabei um Erträge, die keinen Zahlungsvorgang darstellen. Für 
Erträge aus Konzessionen wurden 373.700 € veranschlagt. 

 

5.3.1.6 Finanzerträge            (208.500 €) 
 
Hierunter fallen Erträge aus Beteiligungen wie z.B. die Gewinnanteile an der KOWISA (135.000 €). 
 

5.3.1.7 Außerordentliche Erträge           (20.000 €) 
 
Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen für 
Versicherungsschäden. Außerdem wurden hier Veräußerungen von beweglichen Vermögens-
gegenständen veranschlagt, die bereits abgeschrieben sind. 
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5.3.2 Aufwendungen 
 

 
Ordentliche Aufwendungen  in € 

Personalaufwendungen 9.334.700 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.376.800 

Transferaufwendungen 4.323.500 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.319.000 

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 74.600 

Bilanzielle Abschreibungen 1.632.500 

Insgesamt 20.061.200 

 

5.3.2. Personalaufwendungen       (9.334.700 €) 
 
Die Summe der in den jeweiligen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungs-
aufwendungen beläuft sich auf insgesamt 9.334.700 €. Gemessen an der Gesamtsumme der 
ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von rd. 46,8 v. H des Ergebnishaushaltes. 
Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr, insbesondere aufgrund nicht beeinflussbarer 
tariflicher Erhöhungen um 245.400 €. 

 Die Personalaufwendungen zeigen in ihrer Entwicklung einen stetigen Aufwärtstrend. Der weitaus 
größte Anteil am Personalaufwand entsteht in den Kindereinrichtungen.  

 Dem gegenüber stehen Erträge für die Planstellen Teilhabemanagement und Jugendsozialarbeiter 
sowie Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen, Kostenerstattungen der Krankenkassen 
für den Mütterschutz und Kostenerstattungen für den Bundesfreiwilligendienst in Höhe von insgesamt 
487.700 €. 
 

 
Werte in T € 
2013-2021 Soll, 2022-2025 Plan 

 

5.3.2.2  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.376.900 €) 
 

 Unter dieser Aufwandsposition sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen 
Anlagen, der Straßenunterhalt sowie die Grünflächen- und Sportplatzpflege (919.400 €), der Erwerb 
geringwertiger Wirtschaftsgüter (64.700 €) sowie die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke 
(1.163.700 €) geplant.  
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 In der nachfolgenden Tabelle sind Unterhaltungsmaßnahmen dargestellt, die einen Umfang von mehr 
als 10.000 € aufweisen: 

 
Kosten-
stelle 

Bezeichnung Ansatz 
2022 

Erläuterung 

11131.002 Verwaltungs-gebäude 
Pouch 

13.100 Erneuerung Rauchmelder gem. DIN 

11172.002 Wohnungen Gossa: 
Str. d. RTS 4 

20.000 Bauwerkstrockenlegung 

21111.002 Grundschule 
Friedersdorf 

70.000 Heizungssanierung mit Sanitärrückbau Warmwasser,  

21000.005 Grundschule Rösa 10.000 Abschottung Wohnung OG 

54101.001 Gemeindestraßen 123.000 Pauschal 

55.000 Pauschal 

54101.001 Gemeindestraßen 15.000 Straßenbäume und Begleitgrün 

54512.001 Straßenbeleuchtung 50.000 Pauschal 

55111.001 Öffentliches Grün und 
Festplätze 

20.000  

55211.001 Öffentliche Gewässer 60.000 
60.000 
60.000 

Sanierung Dorfteich Mühlbeck Preissteigerung 
Sanierung Dorfteich Gossa Preissteigerung  
Renaturierung Teichlandschaft Schwemsal, Kastanienallee 

57311.011 MZG Gröbern, 
Mühlstr. 21 

40.000 Dach und Fenstererneuerung 

57311.018 MZG Plodda, Alte 
Hauptstr. 32 

10.000 Fortführung Heizungserneuerung 

57311.027 Schwemsal Dübener 
Landstr. 1a 

13.000 Änderung Nutzungskonzept, Fortführung Ertüchtigung E-Anlage,  

 

 
2013-2021 Soll, 2022-2025 Plan 

 
Außerdem werden hier auch die Kosten für Fahrzeuge (169.500 €), die Leasingkosten (53.300 €) und 
die Brauchtumsmittel (46.300 €)veranschlagt.  

 
Brauchtumsmittel 
11.942 Einwohner    x   4 €        47.768 € 
abzüglich  
Kinderförderung     -    -  1.724 € 
Jubiläumszuwendung         -  5.500 € 
Verteilung je Einwohner 3,40 €         43.708 € 
Jubiläumszuwendungen: 
Gemeindefest + 25 Jahre Kita Wurzelbude Schwemsal 
100 Jahre SV 1922 Rösa, 800 Jahre Friedersdorf 
 
Die Verteilung für die Ortschaften errechnet sich wie folgt:  
 

Ortschaft Einwohner 31.12.2021 Zuschuss Brauchtum in € 

Burgkemnitz 857 2.914 

Friedersdorf 1.763 5.994 

Gossa 484 1.646 

Gröbern 577 1.962 

Krina 585 1.989 

Mühlbeck 1.051 3.573 

Muldenstein 1.901 6.463 
Plodda 534 1.816 

Pouch 1.575 5.355 

Rösa/Brösa 780 2.652 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Unterhaltungsaufwand 1026 837 715 853 736 1143 792 929 581 919 924 943 835



20 

 

Ortschaft Einwohner 31.12.2021 Zuschuss Brauchtum in € 

Schlaitz 989 3.363 

Schmerz 262 891 

Schwemsal 584 1.986 

gesamt 11.942 40.604 

 

In den Einwohnerzahlen sind zusätzlich die Zweitwohnsitze enthalten (lt. Richtlinie), welche bei den 
Daten vom Statischen Landesamt nicht enthalten sind.   
 

5.3.2.3 Transferaufwendungen       (4.323.500 €) 
 
Die größte Aufwendung ist die Kreisumlage mit 3.929.400 €. Bemessungsgrundlage für die Kreis-
umlage sind die jeweiligen Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden zuzüglich 100 % der Schlüssel-
zuweisungen. Die Kreisumlage wird vom Kreistag in Form eines Prozentsatzes als Umlagegrundlage 
für alle kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 
wurde von einem Umlagesatz von 39,0 % ausgegangen. 
Für die Gemeinde Muldestausee ergibt sich daraus folgende Berechnung: 
Steuerkraftmesszahl (basierend auf den Steuereinnahmen 2020)     6.222.948 € 
zuzüglich 100 % der gezahlten Schlüsselzuweisungen 2021    +   3.852.373 € 
Gesamtsumme als Bemessungsgrundlage      10.075.321 €  

 
 Für das Jahr 2022 ist eine Kreisumlage in Höhe von 3.929.400 € zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr 

ergibt sich eine Erhöhung um 78.800 €. 

 
Werte in T € 
2013-2021 Soll, 2022 Plan 

 
Außerdem werden hier Zahlungen an den Abwasserzweckverband „Westliche Mulde“ (46.900 €), den 
Wasser- und Bodenverband (130.000 €) und den Zweckverband Goitzsche (47.800 €) veranschlagt. 
Auf die Gewerbesteuererträge wird eine Gewerbesteuerumlage erhoben. Der Gesetzgeber nutzt die 
Umlage als Ausgleichsinstrument, um die Mehr- und Mindererträge der Kommunen abzumildern bzw. 
auszugleichen. Für Transferaufwendungen sind die zu erbringenden Leistungen entweder gesetzlich 
vorgeschrieben oder dienen der Finanzierung fremder Haushalte.  

 

5.3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen           (1.319.000 €)  
 
Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche 
Tätigkeiten mit 235.800 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Minderung um 21.200 €. Für 
Geschäftsaufwendungen wurden 273.500 € veranschlagt. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters 
betragen 2.000 €. 
  

5.3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              (74.600 €) 
 

 Im Jahr 2022 sind Kreditmarktzinsen für Investitionsdarlehen und Kassenkredite sowie Negativzinsen 
in Höhe von 66.600 € zu zahlen. Langfristig sinkt die Zinsbelastung drastisch, da viele Darlehen 
auslaufen bzw. Darlehen zu sehr günstigen Konditionen umgeschuldet werden konnten. Für die 

Verzinsung von Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer wurden 8.000 € veranschlagt.  
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Kreisumlage 3.446 3.530 3.692 3.668 3.962 3.845 3.681 4.209 3.851 3929
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Werte in T € 
2013-2021 Soll, 2022-2025 Plan 
 

5.3.2.6 Bilanzielle Abschreibungen            (1.632.500 €) 
 
Mit der ab 2013 vorzulegenden Bilanz ist ein Gesamtüberblick über die Vermögens- und 
Schuldenlage der Gemeinde möglich. Der wesentliche Teil des Vermögens ist für die kommunale 
Aufgabenerfüllung gebunden.  
In 2022 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 1.632.500 €. 

 Die Planung erfolgt anhand der aktuell in der Anlagenbuchhaltung für 2022 ermittelten Werte. Zweck 
der planmäßigen Abschreibung ist es, die Anschaffungs- und Herstellungskosten der 
Vermögensgegenstände periodengerecht auf die Haushaltsjahre zu verteilen, in denen der 
Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die planmäßige Abschreibung erfolgt 
grundsätzlich in gleichen Jahresraten (linear) und fließt als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein. Es 
handelt sich dabei um Aufwand, der nicht zahlungswirksam wird.  
 
Da für einen großen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind oder Beiträge 
erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt 
worden; der Betrag der Sonderposten summiert sich auf 83,7 Mio. EUR. Diese auf der Passivseite 
ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der 
Anlagegüter ebenfalls aufgelöst. 
Die Summe, der für das Haushaltsjahr 2022 aus Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesenen 
Auflösungserträge aus Sonderposten, beläuft sich auf 1.161.300 € für Zuweisungen, auf 170.300 € für 
Beiträge und 3.200 € für sonstige Sonderposten. Insgesamt beläuft sich die Summe auf der 
Ertragsseite damit auf 1.334.800 €. 
Der Belastungsteil der Abschreibungen macht gemessen an der Summe der ordentlichen 
Aufwendungen einen Anteil von etwa 8,2 % aus. Unter Berücksichtigung der Zuweisungen und 
Beiträge verbleibt eine Gesamtbelastung von etwa 297.700 €. 

 
5.3.2.7 Außerordentliche Aufwendungen      (20.000 €) 
 
Hierunter fallen Verauslagungen für Versicherungsschäden. Die Aufwendungen werden zu 100 
Prozent von den Erstattungen der Versicherungsgesellschaften gedeckt.  

 

5.3.2.8 Freiwillige Leistungen 
  
Der Anteil der freiwilligen Leistungen sollte 2 v.H. der laufenden Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit des betroffenen Haushaltsjahres nicht übersteigen.  
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:      18.488.500 € 
davon 2 v.H. entsprechen:             369.770 € 
 
Vom Landkreis wurde ein Verzeichnis erarbeitet, welches eine einheitliche Darstellung der freiwilligen 
Leistungen aller Kommunen ermöglichen soll. Danach betragen die freiwilligen Leistungen der 
Gemeinde Muldestausee 811.700 € (4,5 %). Hierbei werden alle Aufwendungen produktgenau 
dargestellt. Die Personalaufwendungen der Kernverwaltung splitten sich über alle Produkte (wie 
doppisch gefordert). Die freiwilligen Leistungen enthalten dadurch einen großen Anteil der 
Personalaufwendungen. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Darlehenszinsen 192 155 137 118 107 88 99 81 70 67 57 50 44
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Produkt-
bereich 

Produkt-
gruppe 

Bezeichnung Einzah-
lungen 

Auszah-
lungen 

Zu-
schuss-
bedarf 

Bemerkungen 

11 
 

111 
 

Verwaltungssteuerung und Service  
(z. B. Repräsentation, 
Verfügungsmittel, Ehrungen, 
Geschenke, Glückwünsche) 
 

0 12.700 12.700  

25 
 

251, 252, 
253 
 

Wissenschaft und Ausstellung (z. B. 
Museen, Archiv - nicht 
Verwaltungsarchiv)  

1.100 8.900 7.800 z.B. Roter Turm, 
Heimatstube 
Burgkemnitz etc. 

27 
 

271, 272, 
273 

Bibliothek 
 

 600 600  

28 
 

281 
 

Heimat- und sonstige Kulturpflege 
(z. B. kommunale Veranstaltungen, 
Brauchtumsfeste, Heimatfeste, 
Weihnachtsmärkte, Kulturförderung, 
Brauchtumsmittel - ggf. 
Einschränkungen durch GÄV)  

300 74.600 74.300 PersKosten 
VwlMitarbeiterin 

29 
 

291 
 

Förderung von Kirchengemeinden 
und sonstigen 
Religionsgemeinschaften 

0 700 700 Gebäude-
versicherung 
Kirche 
Muldenstein 

31 
 

315 
 

Soz. Einrichtungen (z. B. Senioren-
betreuung, Kleiderkammer, Frauen-
haus, Gemeinschaftshaus, 
Familientreff) 

0 200 200 Zuschuss 
Frauenhaus 

36 
 

366 
 

Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. 
Jugendclub, Spielplätze) 

137.200 190.500 53.300 PersKosten 
Jugendsozial-
arbeiter 
Eigenanteil  

42 
 

421, 424 
 

Sportförderung (z. B. Vereine, 
Projekte, Bereitstellung von 
Sporthallen - außer Schulsport -, 
Freibäder, Hallenbäder) 

82.900 322.400 239.500 PersA VerwMitarb 

54 
 

546, 547  
 

Verkehrsflächen und -anlagen, 
ÖPNV (z. B. Parkeinrichtungen/ 
Parkhäuser, Tiefgaragen) 

5.000 36.900 31.900 PersA VerwMitarb 

55 
 

551, 555 
 

Öffentliches Grün/Landschaftsbau 
(Stadtmobiliar, Pflanzkästen, 
Kneipp-Anlage, Tiergehege), Land- 
und Forstwirtschaft (z.B. Wald-
bewirtschaftung) 

0 30.500 30.500  

57 
 

571, 573, 
575 
 

Wirtschaftsförderung, allgemeine 
Einrichtungen und wirtschaftliche 
Unternehmen (z. B. Dorfgemein-
schaftshäuser, Mehrzweckhallen, 
Jahr- und Wochenmärkte, öffentliche 
Toiletten, Zuschüsse an wirtschaftl. 
Unternehmen), Tourismus 

278.500 695.300 416.800 PersA 
Verw.Mitarb. 

gesamt   505.000 1.373.300 868.300  

 
5.3.2.9.Innere Leistungsverrechnung 
 
Zwischen einzelnen Bereichen existieren vielfältige Leistungsbeziehungen. Ziel der internen 
Leistungsverrechnung ist die Ermittlung der vollständigen Produktkosten. Die Summe der Erträge ist 
dabei gleich der Summe der Aufwendungen. Die Erträge und Aufwendungen sind zahlungs-
unwirksam. Die interne Leistungsverrechnung wurde erstmals im Jahr 2015 für den Bereich Bauhof 
angewendet.  
Für das Jahr 2022 wurden Leistungsverrechnungen in Höhe von 986.900 € veranschlagt. 
 

5.4. Finanzhaushalt  
 

 Der Finanzhaushalt stellt die Ein- und Auszahlungen gegenüber. Er berücksichtigt ausschließlich 
Vorgänge, bei denen im Haushaltsjahr direkt Geld fließt. Die Finanzrechnung gliedert sich in die 
Bereiche Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Per Saldo ergibt sich 
die Veränderung des Liquiditätsbestandes im jeweiligen Haushaltsjahr. 

 Im Unterschied zum Ergebnishaushalt sind zahlungsunwirksame Erträge wie z.B. die Auflösung von 
Sonderposten und Rückstellungen sowie zahlungsunwirksame Aufwendungen u.a. aus 
Abschreibungen nicht berücksichtigt. Ziel ist es, einen Überschuss im Bereich der laufenden 
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Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Dieser Überschuss soll zur Deckung der Auszahlungen für die 
ordentliche Kredittilgung dienen. Bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune kommt es 
darauf an, ob sie in der Lage ist, auf diese Weise ihre Schulden abzubauen. Anderenfalls müssen die 
Schulden durch die Aufnahme von weiteren Liquiditätsdarlehen finanziert werden.  
Die Einzahlungen liegen mit 189.400 € über den Auszahlungen. Die Tilgungen in Höhe von 387.000 € 
werden anteilig gedeckt. 
 

5.4.1 Volumen des Finanzhaushaltes  
 

 in € 

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.777.900 

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.488.500 

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit +289.400 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit  12.667.400 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.263.700 

Saldo aus Investitionstätigkeit +403.700 

Finanzmitteldefizit  +593.100 

Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit (Kreditumschuldung und Neuaufnahme)  0 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) 387.000 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit -387.000 

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr  +306.100 

 

Einzahlungen Investitionstätigkeit 2022 in € in % 

Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Beiträgen 10.660.500 84,2 

Veräußerung von Sachanlagen 2.006.900 15,8 

gesamt 12.667.400 100,0 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022   

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 99.000 0,7 

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7.567.300 62,1 

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 3.370.000 27,4 

Erwerb bewegliches Anlagevermögen  830.400 6,7 

Sonstige Maßnahmen 397.000 3,1 

gesamt 12.263.700 100,0 

 
Nach der am 10.01.2022 veröffentlichten Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an 
Gebietskörperschaften und sonstigen Trägern kommunaler Aufgaben im Land Sachsen-Anhalt nach 
dem Investitionsgesetz Kohleregion (Richtlinie Sachsen-Anhalt Revier 2038) vom 02.12.2021 gewährt 
das Land die Hälfte des Eigenanteils (10 %) der zuwendungsfähigen Ausgaben. 
Demnach erhält die Gemeinde eine 5 %-ige Förderung vom Land. Bei der Haushaltsplanung 2021 ist 
die Gemeinde davon ausgegangen (wie prognostiziert), dass das Land 10 % der Ausgaben finanziert. 
Somit ergibt sich eine Unterfinanzierung der gesamten Maßnahmen von 
             849.700 € 
abzüglich Sonderrücklage Zuwendung Chemiepark 2021    - 350.000 € 
abzüglich Anteil Minderfinanzierung Muldewehr Stadt Bitterfeld-Wolfen     - 73.800 € 
abzüglich 10 %-ige Förderung für Muldewehr (Maßnahmebeginn 2021)     - 22.200 € 
Unterfinanzierung 2021           403.700 € 
 
Der Betrag wird im Jahr 2022 zusätzlich erwirtschaftet und wird als positiver Saldo bei der 
Investitionstätigkeit ausgewiesen. 
 
Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen in 2022 sowie das geplante Investitions-
programm 2023 bis 2025 abgebildet.  
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Werte in T €, 2013-2021 Soll, 2022 Plan 

 
Investitionen des Haushaltsjahres 2022 ab einem Betrag von 10.000 €: 

  
Bezeichnung Kostenstelle Maßnahme Ansatz in € 

Bauhof 11132.001 Fahrzeuge, Unimog 134.000 

Bauhof 11132.001 Front- und Auslegermähgerät 98.000 

Bauhofstützpunkt Krina 11132.003 Schließung Garage, Absperrung Grst. 30.000 

Technik-und Informationssysteme 11162.001 Software  25.000 

Technik-und Informationssysteme 11162.001 PC‘s 15.000 

Grundstücks-und 
Gebäudemanagement 

11171.001 Erwerb von unbebauten Grundstücken 99.000 

Brandschutz 12601.001 Fahrzeuge 350.000 

Brandschutz 12601.001 Einsatzkleidung 15.000 

Wohnungen und Gewerbe Muld. 
Richard-Wagner-Str. 22 

11172.005 barrierefreier Zugang (Förderprojekt) 50.000 

Brandschutz 12601.001 Beschaffung BGA von 150 bis 1.000 € 20.000 

Brandschutz 12601.001 Beschaffung BGA ab 1.000 € 25.000 

Grundschule Rösa 21111.005 Außenanlagen 25.000 

KITA Friedersdorf 36511.003 Erweiterungsbau (Förderprojekt Kinder-
betreuungsfinanzierung 2020 - 2021) 

273.900 

KITA Friedersdorf 36511.003 Einrichtung Erweiterungsbau 20.000 

Sportanlage Friedersdorf 42411.002 Beregnungsanlage 15.000 

Wassersportzentrum Friedersdorf 42411.003 Ersatzneubau Vereins- und Bootshaus 
Förderprojekt Sportstättenförderung) 

1.682.600 

Sportanlage Gröbern 42411.005 Berieselungsanlage, Neuerrichtung 
Brunnen, Erneuerung Heizung 

65.000 

Sportanlage Pouch 42411.011 Komplettsanierung und energetische 
Sanierung Sportlerheim (Förderprojekt 
Sportstättenförderung) 

599.700 

Bernsteinhalle Friedersdorf 42411.016 Neubau Haupteingangstreppe 50.000 

Sport- und Erlebnisanlage Pouch 42411.019 Treppenanlage, Wetterschutzhütte 40.000 

Spiel-, Sport und Freizeitzentrum 
Jedermann Friedersdorf/Mühlbeck 

42411.019 Förder-Projekt  1.000.000 

Generationsübergreifende Freizeit-, 
Erholungs- und Bewegungsanlage 
Schlaitz 

42411.021 Förder-Projekt 1.000.000 

Nahwärmenetz 53410.001 Lokales Nahwärmenetz Neu Muldenstein 200.000 

Abwasserbeseitigung 53811.001 Abwasseranschlusskosten gesamtes 
Gemeindegebiet 

10.000 

Gemeindestraßen 54101.001 OT Burgkemnitz: Am Park Förderprojekt) 620.000 

Gemeindestraßen 54101.001 OT Plodda, Alte Mühlstr./Str. zum Friedhof 100.000 

Gemeindestraßen 54101.001 Brückenschlag Muldestausee 25.000 

Gemeindestraßen 54101.001 OT Burgkemnitz, weitere Erschließung WG 
Kienbusch 

100.000 

Straßenbeleuchtung 54512.001 Erweiterung und Umstellung der Außen- und 
Straßenbeleuchtung alle OT, adaptive 
Regelung 

100.000 

ÖPNV 54711.001 Ersatzneubau Fahrgastunterstände 10.000 

Öffentliches Grün 55111.001 Instandsetzung Gartenlokal Burgkemnitz 10.000 

Öffentliches Grün 55111.001 Revitalisierung Schlosspark Pouch 295.000 

Öffentliches Grün 55111.001 Renaturierung Brachfläche OT Gossa 50.000 

Dorfgemeinschaftshaus Gossa 57311.009 Außenanlagen (Förderprojekt) 200.000 

MZG Gröbern 57311.011 Umstellung Heizungsanlage 102.700 

Herrenhaus Muldenstein 57311.016 Behindertengerechter Eingang 30.000 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sonstiges 45 157 219 253 580 355 643 573 1437 1326

Tiefbau 442 543 198 256 406 1312 661 39 9723 3370

Hochbau 414 644 637 73 975 1.299 552 496 12919 7567
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Bezeichnung Kostenstelle Maßnahme Ansatz in € 

Bahnhofsvorplatz Muldenstein 57311.033 Ausbau 1.970.000 

Fluss-Schaufenster Mulde 57311.034 Ausstellungsbau (Förderprojekt StStG) 2.600.000 

  

5.4.2  Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen im Investitionsplan 
 

Beschaffung Geräteträger für Bauhof 

Sowohl der Winter 2020/2021 als auch das Frühjahr und der Sommer 2021 mit den klimatischen und 
vegetativen Auswirkungen zwingen dazu, die Wirtschaftlichkeit des gegenwärtigen Bestandes der 
Kommunaltechnik hinsichtlich seiner Winterdiensttauglichkeit, seiner Geeignetheit für diverse 
Mäharbeiten und ihre Einsatzfähigkeit im kommunalen Wegebau, insbesondere bezogen auf die 
Effektivität, zu überprüfen.  
Es ist gegenwärtig festzustellen, dass sich die Kosten des personellen Einsatzes der Mitarbeiter des 
Bauhofes je Arbeitsstunde in den letzten 10 Jahren um ca. 25 -35 % erhöht haben.  
Es ist also geboten, die Effektivität pro Einsatzstunde zu überprüfen. 
Dabei ist zu beachten, dass sich das Einsatzgebiet unserer Kommunaltechnik ständig 
aufgabenbezogen und flächenbezogen erweitert.  
Insbesondere die sicherheitsrelevanten Verpflichtungen hinsichtlich der ganzjährigen Pflege von 
touristischen Rad- und Wanderwegen, bezogen auf die Bankettpflege und die Freihaltung des 
Lichtraumprofils, müssen erneut bewertet werden. Sowohl durch Einwohner der Gemeinde als auch 
durch touristische Nutzer der überregionalen Radwege wird die Gemeinde auf die mangelnde 
Instandhaltung bzw. Unterhaltung der Wege aufmerksam gemacht.  
Insbesondere die touristischen Wege (die auch Bewirtschaftungs- und Rettungsfunktionen haben) um 
unsere Seen (Muldestausee, Blauer See, Grüner See, Roter See) sowie verschiedene Forst- und 
Landwirtschaftswege haben einen extremen Pflegerückstand.  
Der Winterdienst erfolgte bisher auf diesen Wegen in der Regel gar nicht. 
Ebenso ist auf zahlreichen Forstwegen festzustellen, dass eine Erreichbarkeit bestimmter 
Waldflächen durch Feuerwehrtechnik in der überwiegenden Anzahl der Fälle durch Verengung und 
undurchdringlichem Bewuchs nicht gegeben ist.  
Die Verengung der Verkehrsflächen und Lichtraumprofile führt zu einem langfristig steigenden 
baulichen Unterhaltungsaufwand des Weges.  
Bei der letzten Einstellung im Bereich des Bauhofes wurde darauf Wert gelegt, einen erfahrenen 
Kraftfahrer bzw. Kfz-Techniker einzustellen.  
Er verbringt in der Vegetationszeit seine Arbeitszeit teilweise auf Aufsitzrasenmähern und arbeitet 
somit extrem ineffizient. 
 
Der Geräteträger und das Front- und Auslegermähgerät bilden eine technische Einheit. Der 
Schneepflug. Die genannten sowie weitere Anbaugeräte können separat betrachtet bzw. beschafft 
werden. 
 
Sportanlage Pouch 
 
Das ehemalige GST Heim ist seit Jahren ungenutzt und baulich verschlissen. Mit der Sanierung 
werden moderne Begegnungs-, Sozial-, und Lagerräume geschaffen und ein städtebaulicher 
Missstand beseitigt. Die komplette Sanierung nach aktuell technischem Standard wird zu einer 
deutlichen Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten führen.  
Vorgesehen sind die komplette Entkernung, der Abbruch des Daches und der nichttragenden Wände 
sowie der Sanitär- und Elektroanlagen. Es werden alle baulichen- und haustechnischen Anlagen nach 
EnEV und barrierefrei erneuert. Erdwärmeheizung und Solaranlage sind vorgesehen. Außenanlagen, 
Einfriedungen sowie Objekt- und Fachplanung sind Bestandteil der Maßnahme. 
 
Mit der Verbesserung der baulichen und sozialen Bedingungen wird die jahrelange aktive 
Integrationsarbeit des Vereins gewürdigt und unterstützt. Am Standort werden sozialer Zusammenhalt 
und sportliche Betätigung zukunftsorientiert entwickelt. Damit werden Lebensqualität und 
Freizeitangebote der Region aufgewertet. Das zu sanierende Gebäude wurde über die Jahre dem 
Verfall überlassen. Das Ortsbild ist negativ beeinträchtigt. Mit der Sanierung verbessern sich die 
Bedingungen für die Sportfreunde des SV. Das Vorhaben gliedert sich in die gebäudespezifische und 
haustechnische Planung, die Errichtung, die Bauüberwachung und Inbetriebnahme.  
Für diese Maßnahme wurde als Projektträger eine Förderung im Rahmen des Bundesprogramms 
„Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt. Die 
Förderquote beträgt 90 Prozent.  
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WSC Friedersdorf 
 
Der Verein ist vor 91 Jahren gegründet worden und hat derzeit 215 Mitglieder in den Sparten Kanu, 
Wasserwandern, Segeln, Drachenbootsport, Allgemeinsport. In allen Bereichen findet eine aktive 
Kinder- und Jugendarbeit ab einem Alter von 4 Jahren statt. Besonders die Jugendarbeit kann aus 
Kapazitätsgründen nicht erweitert werden. Das bestehende Vereinsgebäude wurde ca. 1970 als 
temporäres Gebäude errichtet und entspricht aufgrund von Baumängeln und Bauschäden weder 
sozialen noch energetischen Normen.  
Der erforderliche Neubau ist städtebaulich nach Bauart und Nutzungskonzeption in die Örtlichkeit 
einzupassen.  
Es wird ein Vereins- und Bootshaus als eingeschossiger Massivbau ohne Unterkellerung errichtet. 
Das Pultdach besteht aus Nagelbrettbindern mit Wärmedämmung und bituminöser Dachabdichtung. 
Die Außenwandbauteile werden gedämmt, technische Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 
(PV Anlage und Speicher) sind vorgesehen. Objekt- und Fachplanung sind Bestandteile der 
Kostenermittlung. 
Die Gemeinde wird mit dem Neubau somit allen innovativen energetischen und haustechnischen 
Anforderungen gerecht. Die Errichtung des Ersatzneubaus nach aktuellem technischem Standard wird 
zu einer deutlichen Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten führen. Mit der 
Verbesserung der baulichen und sozialen Bedingungen wird die jahrelange aktive Integrationsarbeit 
des Vereins gewürdigt und unterstützt. Am Standort werden sozialer Zusammenhalt und sportliche 
Betätigung zukunftsorientiert entwickelt. 
Die Gemeinde unterstützt im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen 
in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ die Maßnahme durch die Projektträgerschaft und die 
Bereitstellung des 10 %igen kommunalen Eigenanteils in den Haushaltsjahren 2022-2024.  
 
Revitalisierung Schlosspark Pouch 

  
Revitalisierung einer Parkanlage mit nachhaltigen kleinklimatischen Funktionen sowie gleichzeitiger 
Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsstruktur mit dem Ziel der wohnortnahen Aufwertung der 
historischen Siedlungsbestandteile Roter Turm, Schloss Pouch und Schlosspark als Gesamtensemble 
für Einwohner und Besucher. Die Umsetzung erfolgt flankierend zur Entwicklung des Bebauungs-
planes „Schlossgarten“. Die kommunalen Aufwendungen sollen über das Bundesprogramm 
„Heidegärten“ – Biologische Vielfalt in ländlichen Siedlungen gefördert werden. Projektträger des 
Verbundprojektes mit weiteren Kommunen der Dübener Heide ist der Naturpark Dübener Heide e.V., 
welcher die gesamte Fördermittelabwicklung übernimmt. 
 
Renaturierung einer Brachfläche am Ortsrand von Gossa 
 
Errichtung einer innerörtlichen Grünflache am Ortsrand Gossa als Renaturierungsmaßnahme einer 
Brachflache (ehemalige Klärgrube) 
 
Spiel-, Sport- und Freizeitzentrum Jedermann Friedersdorf/Mühlbeck 
 
Der Jugendgemeinderat hat in seiner Sitzung am 02.12.2021 den Beschluss gefasst, zusätzlich zu der 
intergenerativen Freizeitanlage im Ortsteil Pouch, die aktuell entsteht und bereits jetzt gut frequentiert 
wird, weitere Projekte in anderen Ortsteilen zu etablieren. 
Als möglicher Standort für eine weitere Freizeitanlage wurde Mühlbeck/Friedersdorf identifiziert. Die 
Anlage soll auf den gemeindlichen Grundstücken im Zuge Feldweg - Sportplatz SV Friedersdorf - 
Bernsteinhalle entstehen (Flurstücke 5-219, 4-235/5, 4-870, 4-234/6) und in enger Abstimmung mit 
den Ortschaftsräten Friedersdorf und Mühlbeck sowie den örtlichen Vereinen entwickelt werden. 
Die geschätzten Kosten für die Umsetzung des Projektes betragen ca. 1.000.000 €, die zu 90% über 
Fördermittel finanziert werden sollen. Die notwendigen Eigenmittel in Höhe von ca. 100.000 € sollen 
über Spenden und Sponsoring beigebracht werden und den kommunalen Haushalt nicht belasten.  
 
Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs und Bewegungsanlage Schlaitz 
 
Als möglicher Standort für eine weitere Freizeitanlage wurde Schlaitz identifiziert, um auch den 
Kindern und Jugendlichen aus Schlaitz und den umliegenden Ortschaften einen attraktiven 
Anziehungspunkt für ihre Freizeitgestaltung zu bieten. Die Anlage soll auf dem gemeindlichen 
Grundstück des ehemaligen Sportplatzes entstehen (Flurstück 1-668) und in enger Abstimmung mit 
dem Ortschaftsrat sowie den örtlichen Vereinen aus Schlaitz als auch den umliegenden Ortschaften 
entwickelt werden.  
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Die geschätzten Kosten für die Umsetzung des Projektes betragen ca. 1.000.000 €, die zu 90% über 
Fördermittel finanziert werden sollen. Die notwendigen Eigenmittel in Höhe von ca. 100.000 € sollen 
über Spenden und Sponsoring beigebracht werden und den kommunalen Haushalt nicht belasten.  
 

6. Verpflichtungsermächtigungen 
 

Im Haushalt werden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt: 
2023 
 

Maßnahme Kostenstelle Betrag in € 

Brandschutz, Fahrzeuge 12601.001 525.000 

Neubau FFW-Gerätehaus Burgkemnitz 12601.016 1.000.000 

gesamt  1.525.000 

 
2024 
 

Maßnahme Kostenstelle Betrag in € 

Brandschutz, Fahrzeuge 12601.001 250.000 

Neubau FFW-Gerätehaus Burgkemnitz 12601.016 870.000 

gesamt  1.120.000 

 

7. Abweichungen zwischen der Prognose Planung 2021 für 2022 mit der 
tatsächlichen Planung 2022 

 
Bezeichnung Prognose 

2022 
Plan  
2022  

Begründung der Abweichung 

Steuern 7.024.700 7.403.700 lt. aktueller Steuerschätzung des Statistischen Landesamtes erhält 
die Gemeinde höhere Einkommensteueranteile als im Vorjahr für 
2022 prognostiziert  

Personal- und 
Versorgungsauf-
wendungen 

9.238.100 9.334.700 Tariferhöhung 1,8%, Höhergruppierungen, 
Arbeitszeiterhöhungen, Neueinstellungen Kitas, Ordnungswesen, 
Gebäudemanagement 

Sach- und 
Dienstleistungen 
 

3.169.000 3.291.200 Teichsanierungen 3 Maßnahmen mit einer 90 %-igen Förderung 

Transfer- 
aufwendungen 

4.225.200 4.323.500 Erhöhung Kreisumlage 

 

8.  Bilanz 

Gemäß § 114 KVG LSA in Verbindung mit § 53 KomHVO LSA hat die Kommune zu Beginn des 
Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten 
Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung aufzustellen. Der Ausweis des Vermögens einer Kommune ist eine der umfassendsten 
Neuerungen im neuen Haushaltsrecht. Sie erfolgt analog betrieblicher Unternehmen in einer Bilanz. 
Die Bilanz besteht aus Aktiva und Passiva. Auf der Aktivseite wird das Vermögen ausgewiesen.  
Das Vermögen stellt die Summe aller Sachgüter, Rechte und Forderungen dar. Schulden sind 
Verpflichtungen gegenüber Dritten und werden auf der Passivseite dargestellt. Eine weitere 
bedeutende Passivposition bilden die Rückstellungen. Rückstellungen sind Aufwendungen, die in 
einem Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und deren Fälligkeit in spätere Jahre fällt bzw. 
ungewiss ist.  
Das Gesamtvolumen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 betrug 47,1 Mio. €.  
Die Werte werden im Zuge der weiteren Schlussbilanzen jährlich fortgeschrieben.  
 

In der Schlussbilanz 2014 ergaben sich folgende Veränderungen: 

Bezeichnung Stand  
am 31.12.2013 

Veränderung in 2014 Stand  
am 31.12.2014 

Aktiva Gesamtvolumen 47,3 -1,0 46,3 

Sachanlagevermögen 38,9 -0,3 38,6 

Finanzanlagevermögen 7,1 0 7,1 

Umlaufvermögen 1,3 -0,7 0,6 

Passiva Gesamtvermögen 47,3 -1,0 46,3 

Eigenkapital 17,8 +0,4 18,2 
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Bezeichnung Stand  
am 31.12.2013 

Veränderung in 2014 Stand  
am 31.12.2014 

Sonderposten 21,6 -0,1 21,5 

Rückstellungen 1,6 -0,6 1,0 

Verbindlichkeiten 6,3 -0,7 5,6 

 

9. Entwicklung des Vermögens und der Schulden  
9.1. Rücklagen 
 
Im § 10 Absatz 2 Gebietsänderungsvertrag ist geregelt, dass die vorhandenen Rücklagen zum 
Zeitpunkt der Bildung der Einheitsgemeinde vom jeweiligen Ortsteil für Investitionen weiter verwendet 
werden können. Hierfür wurden Sonderrücklagen gebildet. 
 
In den folgenden Ortsteilen stehen noch finanzielle Mittel zur Verfügung: 

Ortsteil voraussichtlicher Stand  
 01.01.2022 

Abgang 2022 
 

voraussichtlicher. Stand  
31.12.2022 

Schlaitz 424 0 424 

gesamt 424 0 424 

Werte in € 
 

9.2. Rückstellungen 
 
Rückstellungen sind ein Teil der Schulden. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich 
darin, dass die genaue Höhe oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch 
ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die 
objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen sind Zahlungsverpflichtungen 
verbunden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand dem Jahr seiner Entstehung 
zugeordnet. Die Höhe der Rückstellungen gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu 
leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel sind entsprechend bereitzustellen.  
Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungs-
grund gänzlich wegfällt. Im Jahr 2022 werden Rückstellungsauflösungen für Entgeltzahlungen in 
Zeiten der Freistellung in Höhe von 76.900 € veranschlagt. Die Rückstellungen werden aufgestockt 
um 37.000 €.  
 

9.3. Verbindlichkeiten 
 

EG/OT/Bank/Darlehen 
Stand am 
01.01.2022 Aufnahme Tilgung 

Stand am  
31.12.2022 

EG 

DKB 6701771732 724.050  44.557 679.493 

DKB 6702120590 848.101  50.633 797.468 

Nord LB 281.250  37.500 243.750 

DKB 6703494143 138.000  46.000 92.000 

DKB 6703735305 210.375  25.500 184.875 

Neuaufnahme 2022 (Ermächtigung aus 
2020) 0 172.000 8.600 163.400 

Burgkemnitz  

IB LSA 3106889013 56.505  32.172 24.333 

IB LSA 3106030013 2.154  2.154 0 

Muldenstein  

IB LSA 3107459016 41.552  16.441 25.110 

IB LSA 3106032015 2.308  2.308 0 

Plodda  

IB LSA 2923008217 168.245  7.296 160.949 

DKB 6875256 13.429  3.641 9.788 

Gossa  

KfW 1419179 87.225  13.422 73.803 

KfW 6601523 16.075  2.474 13.601 
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EG/OT/Bank/Darlehen 
Stand am 
01.01.2022 Aufnahme Tilgung 

Stand am  
31.12.2022 

Krina  

DKB 6703473261 24.200  3.025 21.175 

Schwemsal  

DKB 6706846356 42.967  6.875 36.092 

KfW 9812093 48.108  6.876 41.232 

Friedersdorf  

DKB 6701560853 271.965  35.408 236.557 

Schwemsal/Rösa  

DKB 6700121624 111.420  12.380 99.040 

Muldenstein/KEMU  

DKB 6700197376 5.965  5.965 0 

KfW 1881142 1.721  1.721 0 

KfW 1505931 1.279  1.279 0 

DKB 9219692500 205.579  19.831 185.748 

gesamt 3.302.473 172.000 386.058 3.088.415 

Werte in € 

 

9.3.1.  STARK II 
 
Im Rahmen des Programms „STARK II“ wurden fünf Kredite mit einer Gesamthöhe von 1.152.297 € 
(vorgegebener Rahmen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt) beantragt. Das Land Sachsen-Anhalt 
gewährte einen Tilgungszuschuss in Höhe von 345.689 €.  
 

9.3.2.  Schuldenstand 
 
Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt:             3.088.415 € 
 
Bei 11.558 Einwohnern beträgt die Verschuldung 267 €/EW. 
 

9.3.3.  Entwicklung der Darlehen zur Liquiditätssicherung 
 
Das Kassenkreditvolumen ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Das liegt daran, dass 
die Tilgungen für Investitionskredite nicht aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen gedeckt 
werden konnten. Ziel ist es, im Finanzhaushalt so viele Überschüsse zu erzielen, dass die 
Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden.  
Bereits in den Jahren 2019 und 2020 musste der Bedarf oberhalb der genehmigungsfreien Höhe 
beantragt werden, da der Kassenkreditbestand mehr als 20 Prozent der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit betrug. Zur Vorfinanzierung von geförderten Investitionsmaßnahmen wurde mit 
Beschluss der Nachtragssatzung das Kassenkreditlimit auf 11,2 Mio € angehoben. In der 
Haushaltssatzung 2021 wurde das Limit auf 15,7 Mio € festgesetzt (10 Mio € für Vorfinanzierung). 
 
Lt. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Gebietskörperschaften vom 02.12.2021 
können für Maßnahmen im Rahmen des Strukturstärkengesetzes vor Auszahlung die jeweiligen Mittel 
abgerufen werden. 
Somit ist die Aufstockung des Kassenkreditrahmens für eine Vorfinanzierung nur noch für 
Maßnahmen außerhalb des Strukturstärkengesetzes notwendig. 
Hierfür werden 2,7 Mio € benötigt.  
 
Bedarf an Liquiditätskrediten regulär          4,600.000 € 
Vorfinanzierung Fördermaßnahmen in 2022         1.900.000 € 
Gesamtbedarf             6.500.000 € 
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Das Kassenkreditlimit für das Jahr 2022 wird auf 6.500.000 € festgesetzt. 
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höchste Inanspruchnahme 1.853 1.956 1.867 1.548 2.576 2.600 3.300 4.500 4.800

Jan Febr Mär April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

Mittelwert 2.762 2.730 2.758 3.235 1.649 1.949 2.491 1.441 1.912 2.229 1.446 1.937
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